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Einführung der Civilprozeßordnung
(Nr. 1167.) Gesetz, betreffend die Einführung der Civilprozeßordnung. Vom 30. Januar 1877.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc.

verordnen im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des
Reichstags, was folgt:

§. 1.

Die  Civilprozeßordnung  tritt  im  ganzen  Umfange  des  Reichs  gleichzeitig  mit  dem
Gerichtsverfassungsgesetz  in  Kraft.

§. 2.

Das Kostenwesen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten wird für den ganzen Umfang des Reichs
durch eine Gebührenordnung geregelt.

§. 3.

Die Civilprozeßordnung findet auf alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten Anwendung, welche vor die
ordentlichen Gerichte gehören.
Insoweit die Gerichtsbarkeit in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, für welche besondere Gerichte
zugelassen sind, durch die Landesgesetzgebung den ordentlichen Gerichten übertragen wird, kann
dieselbe ein abweichendes Verfahren gestatten.

§. 4.

Für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten, für welche nach dem Gegenstand oder der Art des Anspruchs
der Rechtsweg zulässig ist, darf aus dem Grunde, weil als Partei der Fiskus, eine Gemeinde oder
eine andere öffentliche Korporation betheiligt ist, der Rechtsweg durch die Landesgesetzgebung
nicht ausgeschlossen werden.

§. 5.

gegenstandslos ( durch RGBl-1609191-Nr28-Erstes-Bereinigungsgesetz-der-Reichsgesetze ).

§. 6.
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Mit Zustimmung des Bundesraths kann durch Kaiserliche Verordnung bestimmt werden:

1.  daß die Verletzung von Gesetzen, obgleich deren Geltungsbereich sich über den Bezirk des
Berufungsgerichts hinaus erstreckt, die Revision nicht begründe;
2. daß die Verletzung von Gesetzen, obgleich deren Geltungsbereich sich nicht über den Bezirk des
Berufungsgerichts hinaus erstreckt, die Revision begründe.

Die auf Grund der vorstehenden Bestimmungen erlassenen Verordnungen sind dem Reichstage bei
dessen  nächstem Zusammentreten  zur  Genehmigung  vorzulegen.  Dieselben  treten,  soweit  der
Reichstag  die  Genehmigung  versagt,  für  die  am  Tage  des  Reichstagsbeschlusses  noch  nicht
anhängigen Prozesse außer Kraft. Die genehmigten Verordnungen können nur durch Reichsgesetz
geändert oder aufgehoben werden.

§. 7.

Ist  in  einem  Bundesstaat  auf  Grund  der  Bestimmung  des  Einführungsgesetzes  zum
Gerichtsverfassungsgesetze §.  8  für  bürgerliche Rechtsstreitigkeiten ein oberstes Landesgericht
errichtet, so wird das Rechtsmittel der Revision bei diesem Gerichte eingelegt. Die Einlegung erfolgt
durch  Einreichung  der  Revisionsschrift.  Eine  Abschrift  derselben  ist  der  Gegenpartei  von
Amtswegen zuzustellen.
Das oberste Landesgericht entscheidet ohne vorgängige mündliche Verhandlung endgültig über die
Zuständigkeit für die Verhandlung und Entscheidung der Revision. Erklärt es sich für zuständig, so
ist  der  Termin  zur  mündlichen  Verhandlung  von  Amtswegen  zu  bestimmen und  den  Parteien
bekannt zu machen. Erklärt es sich dagegen für unzuständig, weil das Reichsgericht zuständig sei,
so. sind dem letzteren die Prozeßakten zu übersenden.
Die Entscheidung des obersten Landesgerichts über die Zuständigkeit ist auch für das Reichsgericht
bindend. Der Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem Reichsgericht ist von Amtswegen zu
bestimmen und den Parteien bekannt zu machen.
Die  Fristbestimmungen in  den  §§.  517,  519  der  Civilprozeßordnung bemessen  sich  nach  dem
Zeitpunkte  der  Bekanntmachung  des  Termins  zur  mündlichen  Verhandlung  an  den
Revisionsbeklagten.
Die  vorstehenden  Bestimmungen  finden  auf  das  Rechtsmittel  der  Beschwerde  entsprechende
Anwendung.

§. 8.

Der Bestellung eines bei dem obersten Landesgericht oder bei dem Reichsgerichte zugelassenen
Rechtsanwalts  bedarf  es  erst,  nachdem  das  oberste  Landesgericht  über  die  Zuständigkeit
Entscheidung getroffen  hat.  Für  die  dieser  Entscheidung vorgängigen Handlungen können die
Parteien  sich  auch  durch  jeden  bei  einem  Land-  oder  Oberlandesgerichte  zugelassenen
Rechtsanwalt  vertreten  lassen.
Die  Zustellung  der  Abschrift  der  Revisionsschrift  an  den  Revisionsbeklagten  und  die
Bekanntmachung des Termins zur mündlichen Verhandlung an die Parteien erfolgt in Gemäßheit des
§. 164 der Civilprozeßordnung.

§. 9.

Die  Bestimmung  des  zuständigen  Gerichts  erfolgt,  falls  es  sich  um die  Zuständigkeit  solcher
Gerichte  handelt,  welche  verschiedenen  Bundesstaaten  angehören  und  nicht  im  Bezirk  eines
gemeinschaftlichen Oberlandesgerichts ihren Sitz haben, durch das Reichsgericht auch dann, wenn
in  einem dieser  Bundesstaaten  ein  oberstes  Landesgericht  für  bürgerliche  Rechtsstreitigkeiten
errichtet ist.



§. 10.

Die Bestimmungen der Civilprozeßordnung über das Verfahren in Entmündigungssachen finden auf
die Bestellung eines Beistandes für einen Geistesschwachen oder für einen Verschwender, insofern
diese Bestellung nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts erforderlich ist,  entsprechende
Anwendung.

§. 11.

Die Landesgesetze können in anderen als in den durch ein Reichsgesetz bestimmten Fällen die
Anwendung der Bestimmungen der Civilprozeßordnung über das Aufgebotsverfahren ausschließen
oder  diese  Bestimmungen  durch  andere  Vorschriften  ersetzen,  insoweit  nicht  §.  849  der
Civilprozeßordnung entgegensteht.

§. 12.

Gesetz im Sinne der Civilprozeßordnung und dieses Gesetzes ist jede Rechtsnorm.

§. 13.

Die prozeßrechtlichen Vorschriften der Reichsgesetze werden durch die Civilprozeßordnung nicht
berührt.
Aufgehoben werden:

1. §. 2 des Gesetzes, betreffend die Aufhebung der Schuldhaft, vom 29. Mai 1868;
2. Artikel 34 – 36, 37 Satz 2, 39, 77, 78, 79 Abs. 2, 488, 494, 889 des Handelsgesetzbuchs;
3. §. 6 des Gesetzes, betreffend die Verbindlichkeit zum Schadensersatze für die bei dem Betriebe
von Eisenbahnen, Bergwerken u. s. w. herbeigeführten Tödtungen und Körperverletzungen, vom 7.
Juni 1871;
4. §. 14 des Gesetzes über das Postwesen des Deutschen Reichs vom 28. Oktober 1871, insoweit
diese Vorschrift die Unterbrechung der Verjährung an die Anmeldung der Klage knüpft;
5. §. 144 Abs. 4 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der Reichsbeamten, vom 31. März
1873;
6. §. 78 Abs. 3 des Gesetzes über Beurkundung des Personenstandes und die Eheschließung vom 6.
Februar 1875.

Der Artikel 80 der Wechselordnung wird dahin abgeändert, daß die Verjährung auch nach Maßgabe
der §§. 190, 254, 461 Abs. 2, 471 Abs. 2 der Civilprozeßordnung unterbrochen wird.
In  den  Fällen  der  Artikel  348,  365,  407  des  Handelsgesetzbuchs  ist  das  im  §.  448  der
Civilprozeßordnung  bezeichnete  Amtsgericht  zuständig;  auf  die  Ernennung,  Beeidigung  und
Vernehmung der Sachverständigen finden die Vorschriften der Civilprozeßordnung in dem achten
Titel des ersten Abschnitts des zweiten Buchs entsprechende Anwendung.

§. 14.

Die  prozeßrechtlichen  Vorschriften  der  Landesgesetze  treten  für  alle  bürgerlichen
Rechtsstreitigkeiten,  deren  Entscheidung  in  Gemäßheit  des  §.  3  nach  den  Vorschriften  der
Civilprozeßordnung zu erfolgen hat, außer Kraft, soweit nicht in der Civilprozeßordnung auf sie
verwiesen oder soweit nicht bestimmt ist, daß sie nicht berührt werden.
Außer Kraft treten insbesondere:

1. die Vorschriften über die bindende Kraft des strafgerichtlichen Urtheils für den Civilrichter;
2.  die  Vorschriften,  welche  in  Ansehung  gewisser  Rechtsverhältnisse  einzelne  Arten  von



Beweismitteln  ausschließen  oder  nur  unter  Beschränkungen  zulassen;
3. die Vorschriften, nach welchen unter bestimmten Voraussetzungen eine Thatsache als mehr oder
minder wahrscheinlich anzunehmen ist;
4.  die Vorschriften über die Bewilligung von Moratorien, über die Urtheilsfristen und über die
Befugnisse des Gerichts, dem Schuldner bei der Verurtheilung Zahlungsfristen zu gewähren;
5. die Vorschriften, nach welchen eine Nebenforderung als aberkannt gilt, wenn über dieselbe nicht
entschieden ist.

§. 15.

Unberührt bleiben:

1. die landesgesetzlichen Vorschriften über die Einstellung des Verfahrens für den Fall, daß ein
Kompetenskonflikt  zwischen  den  Gerichten  und  den  Verwaltungsbehörden  oder
Verwaltungsgerichten  entsteht;
2. die landesgesetzlichen Vorschriften über die Fortdauer des Gerichtsstandes einer Gesellschaft,
einer Genossenschaft oder eines Vereins nach Auflösung derselben; über das Verfahren in Betreff
der  Sperre  der  Zahlung  abhanden  gekommener  Inhaberpapiere;  über  das  Verfahren  bei
Streitigkeiten,  welche  die  Zwangsenteignung  und  die  Entschädigung  wegen  derselben  betreffen;
3. die landesgesetzlichen Vorschriften über das erbschaftliche Liquidationsverfahren;
4. die landesgesetzlichen Vorschriften über die Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen gegen
den Fiskus, Gemeinden und andere Kommunalverbände (Provinzial-, Kreis-, Amtsverbände), sowie
gegen solche Korporationen, deren Vermögen von Staatsbehörden verwaltet wird, insoweit nicht
dingliche Rechte verfolgt werden;
5.  die Vorschriften des französischen und des badischen Rechts über den erwählten Wohnsitz,
soweit es sich um Zustellungen handelt,  und über das Verfahren bei Vermögensabsonderungen
unter Eheleuten.

Entstehen in  einem unter  Nr.  3  bezeichneten Verfahren Rechtsstreitigkeiten,  welche in  einem
besonderen Prozesse zu erledigen sind,  so erfolgt die Erledigung nach den Bestimmungen der
Civilprozeßordnung und dieses Gesetzes.

§. 16.

Unberührt bleiben:

1. die Vorschriften des bürgerlichen Rechts, nach welchen unter bestimmten Voraussetzungen eine
Thatsache unter Ausschließung des Gegenbeweises oder bis zum Beweise des Gegentheils als gewiß
anzusehen ist.

Insoweit der Beweis des Gegentheils zulässig ist, kann dieser Beweis auch durch Eideszuschiebung
nach Maßgabe der §§. 410 ff. der Civilprozeßordnung geführt werden.

Unberührt bleiben ferner:

2. die Vorschriften des bürgerlichen Rechts über die Beweiskraft der Beurkundung des bürgerlichen
Standes in Ansehung der Erklärungen, welche über Geburten und Sterbefälle von den zur Anzeige
gesetzlich verpflichteten Personen abgegeben werden;
3.  die  Vorschriften  des  bürgerlichen  Rechts  über  die  Verpflichtung  zur  Leistung  des
Offenbarungseides;
4.  die  Vorschriften  des  bürgerlichen  Rechts,  nach  welchen  in  bestimmten  Fällen  einstweilige
Verfügungen erlassen werden können;
5. die Vorschriften des bürgerlichen Rechts über das Verfahren bei Ehescheidungen auf Grund



gegenseitiger Einwilligung;
6. die Vorschriften des bürgerlichen Rechts über die auf einseitigen Antrag eines Ehegatten zu
erlassenden  gerichtlichen  Rückkehr-,  Aufnahme-  und  Besserungsbefehle,  sowie  über  die  als
Vorbedingung einer Ehescheidung anzuordnenden Zwangsmaßregeln;
7. die Vorschriften des bürgerlichen Rechts über die Voraussetzungen der böslichen Verlassung,
namentlich in Ansehung der Frist, welche seit der Entfernung des Beklagten verstrichen sein muß,
sowie in Ansehung der Fälle, welche der böslichen Verlassung gleichgestellt sind;
8. die Vorschriften des bürgerlichen Rechts, nach welchen eine bösliche Verlassung nicht schon
deshalb als festgestellt angenommen werden darf, weil der Beklagte die in dem bürgerlichen Rechte
vorgeschriebenen Rückkehrbefehle nicht befolgt hat.

§. 17.

Die Beweiskraft eines Schuldscheins oder einer Quittung ist an den Ablauf einer Zeitfrist nicht
gebunden.
Abweichende Vorschriften des bürgerlichen Rechts über die zur Eintragung in das Grund- oder
Hypothekenbuch bestimmten Schuldurkunden bleiben unberührt,  soweit  sie  die Verfolgung des
dinglichen Rechts betreffen.

§. 18.

Auf  die  Erledigung  der  vor  dem  Inkrafttreten  der  Civilprozeßordnung  anhängig  gewordenen
Prozesse finden bis zur rechtskräftigen Entscheidung die bisherigen Prozeßgesetze Anwendung.
Der Landesgesetzgebung bleibt vorbehalten, die Civilprozeßordnung auf die vor dem Inkrafttreten
derselben  anhängig  gewordenen  Prozesse  für  anwendbar  zu  erklären  und  zu  dem  Zwecke
Uebergangsbestimmungen zu erlassen.

§. 19.

Rechtskräftig  im  Sinne  dieses  Gesetzes  sind  Endurtheile,  welche  mit  einem  ordentlichen
Rechtsmittel  nicht  mehr  angefochten  werden  können.
Als  ordentliche  Rechtsmittel  im Sinne des  vorstehenden Absatzes  sind  diejenigen Rechtsmittel
anzusehen, welche an eine von dem Tage der Verkündung oder Zustellung des Urtheils laufende
Nothfrist gebunden sind.

§.20.

Gegen Endurtheile, welche vor dem Tage des Inkrafttretens der Civilprozeßordnung die Rechtskraft
erlangt haben, sowie gegen Endurtheile, welche in den vor diesem Tage anhängig gewordenen
Prozessen nach demselben die Rechtskraft erlangen, finden als außerordentliche Rechtsmittel nur
die Nichtigkeitsklage und die Restitutionsklage nach den Bestimmungen der Civilprozeßordnung
statt.
Der Landesgesetzgebung bleibt vorbehalten, zu bestimmen, in welcher Instanz die Klagen gegen
solche Endurtheile zu erheben sind.

§. 21.

Eine vor dem Inkrafttreten der Civilprozeßordnung anhängig gewordene Zwangsvollstreckung ist
nach den bisherigen Prozeßgesetzen zu erledigen.
Der Landesgesetzgebung bleibt vorbehalten, die Civilprozeßordnung auf die vor dem Inkrafttreten
derselben anhängig gewordenen Zwangsvollstreckungen für anwendbar zu erklären und zu dem
Zwecke Uebergangsbestimmungen zu erlassen.



§. 22.

Aus einer vor dem Inkrafttreten der Civilprozeßordnung aufgenommenen Urkunde, aus welcher
nach den bisherigen Gesetzen die Zwangsvollstreckung zulässig ist, findet dieselbe auch nach dem
Inkrafttreten der Civilprozeßordnung statt, jedoch nur innerhalb des Rechtsgebietes, in welchem die
ihre Zulässigkeit bedingenden Gesetze gegolten haben, sofern nicht die Urkunde den Erfordernissen
der Civilprozeßordnung entspricht.

§. 23.

Insoweit  Pfand-  oder  Vorzugsrechte,  welche vor  dem Inkrafttreten der  Civilprozeßordnung auf
Grund eines Vertrags, einer letztwilligen Anordnung oder einer richterlichen Verfügung erworben
oder  in  Bankstatuten  den  Banknoteninhabern  rechtsgültig  zugesichert  sind,  gegenüber  einem
Pfandrechte, welches durch eine nach dem Inkrafttreten der Civilprozeßordnung bewirkte Pfändung
begründet  wird,  zufolge  des  §.  709 Abs.  2  der  Civilprozeßordnung ihre  Wirksamkeit  verlieren
würden, kann die Landesgesetzgebung für die Forderung des Berechtigten das bisherige Vorrecht
gewähren.
Das  Vorrecht  kann  nicht  gewährt  werden  gegen  eine  zwei  Jahre  nach  dem Inkrafttreten  der
Civilprozeßordnung  bewirkte  Pfändung,  wenn  nicht  das  Vorrecht  dadurch  erhalten  wird,  daß
dasselbe bis zum Ablaufe der zwei Jahre zur Eintragung in ein öffentliches Register vorschriftsmäßig
angemeldet ist. Der Erlaß von Vorschriften über die Einrichtung solcher Register, sowie über die
Anmeldung und Eintragung der Forderungen bleibt der Landesgesetzgebung vorbehalten.
Die vorstehenden Bestimmungen finden auf ein gesetzliches Pfand- oder Vorzugsrecht der Ehefrau
des Schuldners für Forderungen, welche vor dem Inkrafttreten der Civilprozeßordnung entstanden
sind, entsprechende Anwendung.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 30. Januar 1877.

(L. S.) Wilhelm.

Fürst v. Bismarck.

abgeändert 30. April 1886, 29. März 1897 und 17. Mai 1898; neue Fassung vom 20. Mai 1898; abgeändert 5.
Juni 1905 (Entlastung des Reichsgerichts durch Erhöhung der Revisionssumme).


